
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/3/27 12Os37/73,
12Os114/73

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1973

Norm

StPO §258 Abs2 C

StPO §259 Z3

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

Der den österreichischen Strafprozeß beherrschende Zweifelsgrundsatz - in dubio mitius, in dubio pro reo - gehört zu

den Grundsätzen eines die Verteidigung sichernden Verfahrens. Er gebietet in zweifelhafter Beweislage die

Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Klärung des Anklagevorwurfs, namentlich die Durchführung von leicht zu

bewerkstelligenden Beweiserhebungen.
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